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1 Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Grundlage
1 Die Schulpflege als eigenständige Kommission gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes
erlässt gestützt auf Art. 31 der Gemeindeordnung ein eigenes Organisationsstatut.

2 Das vorliegende Organisationsstatut beschreibt die Aufbau- und Ablauforganisation, sowie die Auf-
gaben- und Kompetenzzuweisungen der Schule Ratz. Sie ergänzt Art. 29 ff. der Gemeindeordnung
sowie die kantonalen Gesetze inkl. dem Volksschulgesetz, Verordnungen und weiteren Bestimmun-
gen.

2 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Art. 2 Kommunikationskonzept
Das Kommunikationskonzept der Schule Rafz hält fest, wie die Schule Rafz intern und extern kommu-
niziert und wie sie ihre Öffentlichkeitsarbeit gestaltet. Es beschreibt die Akteure, Kanäle und Merkmale
der Kommunikation, zeichnet Strukturen und Informationsprozesse auf, regelt die Zuständigkeiten und
gibt die Richtlinien vor.

Art. 3 Amtliche Publikation
Die Schule Rafz sorg für die amtlichePublikation ihrer Erlasse und der allgemein verbindlichen Be-
Schlüsse. Es gilt das Reglement über die amtlichen Publikationen der Gemeinde Rafz.

Art. 4 Ausserordentliche Ereignisse
1 Tritt ein ausserordentliches Ereignis ein, sind Behördenmitglieder und Mitarbeitende befugt, unver-
züglich die erforderlichen Entscheidungen zu treffen, damit Schäden verhindert oder vermindert wer-
den können.

2 Wenn ein ausserordentliches Ereignis nicht mit Sofortmassnahmen unter Kontrolle gebracht werden
kann und keine Aussicht darauf besteht, dass im Rahmen des Regelbetriebs die notwendigen Ent-
Scheidungen herbeigeführt werden können, tritt das Krisenteam zusammen. Die Zusammensetzung,
Aufgaben und Kompetenzen des Krisenteams sind im von der Schulpflege erlassenen Notfall- und Kri-
senkonzept definiert.

3 Die Entscheidungen im Zusammenhang mit der Bewältigung von ausserordentlichen Ereignissen
sind zu dokumentieren und der Schulpflege zugänglich zu machen.

3 Schulpflege

Art. 5 Aufbau- und Ablauforganisation
Die Aufbauorganisation der Schule Rafz ist mittels Organigramms geregelt. Für die Ablauforganisation
gilt das Funktionsdiagramm im Anhang.

Art. 6 Zusammensetzung
Der Schulpflege gehören inklusive dem Präsidium fünf gewählte Mitglieder an. Das Schulpflegepräsi-
dium ist Mitglied des Gemeinderats.

Schulverwaltung, Dorfstrasse 7, 8197 Rafz Tel. 044 879 77 60, schule.verwaltung@rafz.ch, www.schule-rafz.ch Seite 4 / 23



Art. 7 Konstituierung der Schulpflege
1 Nach Eintritt der Rechtskraft von Erneuerungs- und Ersatzwahlen erfolgt innert nützlicher Frist die
konstituierende Sitzung der Schulpflege. Die Mitglieder sind verpflichtet, die ihnen durch Konstituie-
rungsbeschluss zugeteilten Funktionen zu übernehmen.

2 Für die Ressortverantwortlichen wird eine Stellvertretung und für das Schulpflegepräsidium ein Vize-
Präsidium bestimmt.

Art. 8 Aufgaben und Kompetenzen des Schulpflegepräsidiums
1 Das Schulpflegepräsidium arbeitet, gestützt auf die Strategieziele, als Generalist mit Blick auf die län-
gerfristigen, übergreifenden Zusammenhänge.

2 Mit der Verhandlungsführung sorgt das Schulpflegepräsidium für eine offene, sachbezogene undlö-
sungsorientierte Auseinandersetzung im Kollegium. Es unterstützt die Zusammenarbeit unter den
Ressortvorstehenden und weiteren Behörden und fördert das gegenseitige Verständnis. Es ist besorgt
für den informellen Austausch innerhalb der Schulpflege und zwischen Schulpflege, Schulleitung,
Schulsozialarbeit und Schulverwaltung. Zusammen mit der Leitung Schulverwaltung überwacht das
Schulpflegepräsidium den Vollzug der Beschlüsse der Schulpflege.

3 Als Repräsentant der Schule Rafz bringt das Schulpflegepräsidium deren Aufgaben, ihre Leistungen
und Probleme sowie die Führungsgrundsätze der Schulpflege offen zur Darstellung. Es vertritt die Be-
horde nach aussen. Für einzelne Geschäfte kann das Schulpflegepräsidium eine Vertretung delegie-
ren.

Art. 9 Aufgaben und Kompetenzen der Schulpflege
1 Die Arbeit in der Schulpflege ist vorab eine normative und strategische Führungsaufgabe. Die Be-
horde setzt u.a. Ziele, stellt ein Kommunikationskonzept zur Verfügung, legt Legislaturschwerpunkte
fest, erkennt Herausforderungen sowie Entwicklungen und fällt generell Grundsatzentscheide aufstra-
tegischer Ebene. Sie tätigt das Controlling der operativen Stufe und führt regelmässig Schulbesuche
durch.

2 Die Mitglieder der Schulpflege sind dafür verantwortlich, dass die Aufgaben im Rahmen der Gesetz-
gebung für die Volksschule und die Strategieziele der Schule Rafz rechtzeitig bearbeitet und umge-
setzt werden.

Art. 10 Abgrenzung strategische und operative Aufgaben
Die Schulpflege als Gesamtbehörde ist oberste leitende und vollziehende Behörde der Schule Rafz
und setzt den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die strategische Führung, während für die Umsetzung
auf der operativen Ebene in erster Linie die Schulleitung und die Schulverwaltung zuständig sind. Um
die Aufgaben der Schulpflege zu erfüllen, bedarf es auch Tätigkeiten operativer Natur. Ebenso hat
auch die Schulleitung strategische Tätigkeiten auszuführen, um die zugewiesenen Aufgaben zu erfül-
ten.

Art. 11 Leitbild
1 Das Leitbild gibt der Schule Rafz den Rahmen für ihre pädagogische Arbeit. Es definiert die Grund-
haltungen, die Ziele und die Art, wie die Bildungs- und Erziehungsaufgaben gemeinsam gelöst wer-
den.

2 Das Leitbild ist im Anhang angeführt.
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Art. 12 Legislaturziele

Leitbild
s'
I
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KS ^'ss.

Das Leitbild bildet das Dach der Ziele und Projekte im
strategischen (Ebene Behörde) und im operativen
(Ebene Schule) Bereich. Legislaturziele und Schulpro-
gramm sind auf der gleichen Ebene angegliedert und
besitzen einen mittelfristigen Horizont von 4 Jahren.
Jahresziele und Jahresprogramm bilden die konkreten
Aufteilungen der mittelfristigen Ziele auf das jeweils
bevorstehende Schuljahr.

^ Legislatur-^^.-^Jfh^ Schul-
1^, ziele ,y Programm

Jah.sz,„e ^m< ^^

Art. 13 Schulprogramm
1 Damit das Schulprogramm korrekt auf die Legislaturziele abgestimmt werden kann, wird es um ein
Jahr verschoben aufgesetzt. Der Zyklus von Legislaturzielen und Schulprogramm wiederholt sich alle
4 Jahre.

2 Die Mitglieder der Schulpflege legen die Rahmenbedingungen zum Schulprogramm fest und bewilli-
gen es.

So 22

gtt

So 23 So 24 So 25 So 26 So 27 So 28

l'"a Tl'l;%" "la^ls®s^
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Legislaturperiode 4 Jahre

Legislaturziele

Schulprogramm

Neue Schulpflege erarbeitet neue Legislaturziele

Schulleitung und Lehrpersonen erarbeiten ein neues Schulprogramm,
abgeleitet von den Legislaturzielen und aktuellen Bedürfnissen
Legislaturziele und Schulprogramm werden umgesetzt

Art. 14 Schulentwicklung
Die Schulentwicklung basiert auf den Legislaturzielen und dem Schulprogramm.

Art. 15 Controlling
Die Schulpflege sorgt in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der Leitung Schulverwaltung für die
Errichtung eines zweckmässigen Führungs-, Informations- und Controllingsystems.

Art. 16 Organisation der Schul- und Unterrichtsbesuche
1 Ziel des Schul- und Unterrichtsbesuches ist es

- Einblick in den Schulalltag zu erhalten
- Beziehungspflege zu ermöglichen (Wertschätzung, Interesse zeigen)
- Strategisches Steuerungswissen zu gewinnen
- Vertretung der Schule Rafa gegenüber der Öffentlichkeit wahrnehmen zu können
- Aufsichtsauftrag (Einblick in Qualität der Schule) wahrzunehmen

2 Die Schulpflege ist besorgt für Austauschgefässe mit Lehrpersonen bzw. Mitarbeitenden und nimmt
regelmässig an schulischen Anlassen teil, um die Schule Rafz und deren Entwicklungen zu verstehen.
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3 Die Schulpflege kann für einen definierten Zeitraum einen oder mehrere Beobachtungsschwerpunkte
festlegen, die im Anschluss zusammenfassend bewertet werden.

4 Geschäftsführung und Sitzungsbetrieb

Art. 17 Sitzungstag und Sitzungstermine
1 Die Sitzungen der Schulpflege finden grundsätzlich monatlich statt. Während den Schulferien finden
in der Regel keine Sitzungen statt.

2 Für die ordentlichen Sitzungen erlässt die Schulpflege jeweils im August einen koordinierten Sit-
zungsplan für das kommende Kalenderjahr.

3 Der/die Vorsitzende sorgt für einen speditiven Ablauf der Sitzung. Es wird vorausgesetzt, dass die
Sitzungsteilnehmer die Anträge und Unterlagen eingesehen haben. Die Anträge werden an der Sit-
zung nicht mehr präsentiert.

4Ausserordentliche Sitzungen oder Klausuren, Arbeitstagungen und -Sitzungen finden bei Bedarf statt.

Art. 18 Anträge
Die zu behandelnde Geschäfte sind mit allen erforderlichen, schriftlichen Akten bis spätestens fünf Ar-
beitstage vor den ordentlichen Sitzungen der Leitung Schulverwaltung zu übergeben.

Art. 19 Schriftliche und mündliche Anträge
1 Die Schulpflege beschliesst aufgrund schriftlicher, begründeter Anträge. Die Anträge liegen bereits in
der Form des Protokolls vor.

2 Geschäfte, die einen Antrag an den Gemeinderat enthalten, sind detailliert zu erläutern.

3 Geschäfte, die einen Antrag an die Gemeindeversammlung oder die Urne enthalten, sind dem Ge-
meinderat einzureichen und mit einem beleuchtenden Bericht gemäss den gesetzlichen Bestimmun-
gen zu ergänzen.

4 Beschlüsse über mündliche Anträge können nur ausnahmsweise gefasst werden, d.h. wenn zeitlich
kein Spielraum bleibt oder der Schule Ratz finanziellen oder sachliche Nachteil entstehen können.
Eine Beschlussfassung darf nur erfolgen, wenn einwandfreie Unterlagen vorhanden sind.

Art. 20 Traktandenliste, Aktenauflage, Akten
1 Spätestens drei Arbeitstage vor ordentlichen Sitzungsterminen sind die zu behandelnden Geschäfte
mit einer Traktandenliste bekannt zu geben.

2 Das Protokoll wird in der Regel vorgeschrieben und mit allen erforderlichen Akten spätestens vier Ar-
beitstage nach der Sitzung elektronisch veröffentlicht.

3 Die Mitglieder der Schulpflege sind verpflichtet, die Akten einzusehen. An der Sitzung wird vorausge-
setzt, dass die Teilnehmenden die Akten kennen.

"Originale aller Akten sind der Schulverwaltung für die Registratur bzw. Archivierung zu übergeben.
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Art. 21 Pendenzen- und Terminkontrolle
1 Die Leitung Schulverwaltung führt über die laufenden Geschäfte eine Pendenzen- und Terminkon-
trolle.

2 Bei Projekten und in Arbeitsgruppen liegt die Pendenzen- und Terminkontrolle nach Absprache ent-
weder bei der Leitung der Projektgruppe bzw. Arbeitsgruppe oder bei der Leitung Schulverwaltung.

Art. 22 Sitzungsführung
1 Über offensichtlich unbestrittene Geschäfte und solche von geringer Bedeutung findet keine materi-
eile Behandlung statt, sofern dies nicht ausdrücklich verlangt wird. An der Sitzung wird aufgrund der
Akten lediglich die formelle Beschlussfassung gemäss Antrag festgestellt.

2 Bei Geschäften von besonderer Tragweite wird der Antragsstellerin/dem Antragsteller zuerst das
Wort erteilt.

3 Die stimmberechtigten Mitglieder sind gemäss § 38 Abs. 2 GG verpflichtet, an den ordentlichen Sit-
zungen teilzunehmen. Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so ist es verpflichtet, sich
bei der Leitung Schulverwaltung abzumelden. Bei Verhinderung vertritt die Stellvertretung das Ge-
schaft.

4 Die Geschäfte werden anhand der Traktandenliste behandelt. Bei Anträgen, die nicht vollständig sind
oder nicht von allen Mitgliedern eingesehen wurden, entscheidet die Sitzungsleitung über deren Wei-
terbehandlung oder Verschiebung.

5 Geschäfte, die während der Aktenauflage eingegangen sind und aus terminlichen Gründen zwingend
zu entscheiden sind, müssen zu Sitzungsbeginn der Sitzungsleitung gemeldet werden.

6 Nach den Beschlussgeschäften (Beschlüsse) erfolgen die Beratungen (Diskussionsgeschäfte). An-
schliessend folgen die Informationen und Kenntnisnahmen (Kenntnisnahmen) sowie die allgemeine
Umfrage.

Art. 23 Ausstandspflicht
1 Wer im Sinne § 5 a. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) in den Ausstand treten muss, hat
vor Beginn der Beratung über das betreffende Geschäft das Sitzungszimmer zu verlassen. Das gilt
insbesondere für Schulpflegemitglieder, die

in der Sache ein persönliches Interesse haben
mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder ver-
schwägert oder durch Ehe, Verlobung oder Kindesannahme verbunden sind

- Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren.

2 Die betreffende Person ist verpflichtet, eine allfällige Ausstandspflicht von sich aus bereits zu Beginn
der Beratung bzw. bei der Vorbereitung eines Geschäfts bekannt zu geben und in den Ausstand zu
treten.

3 Ist der Ausstand strittig, so entscheidet die Schulpflege unter Ausschluss des betreffenden Mitglie-
des.

Art. 24 Geschäftsarten
Bei den traktandierten Geschäften werden nachfolgende Geschäftsarten unterschieden:
Protokoll Genehmigung bzw. Kenntnisnahme des Protokolls der letzten

Sitzung und der in der Zwischenzeit gefassten Zirkular- und
Präsidialbeschlüsse

Beschlüsse vorformulierte Beschlüsse mit Ausgangslage und Erwägungen
Diskussionsgeschäfte Diskussion über Sachverhalte ohne Beschlussfassung
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Kenntnisnahmen allgemeine Informationen der Ressortvorstände, Schulleitung
und Leitung Schulverwaltung

Art. 25 Dringliche Geschäfte
Auf Anträge, die von Sitzungsmitgliedern an der Sitzung gestellt werden, wird nur eingetreten, wenn
die Mehrheit derBehörde die Dringlichkeit anerkennt.

Art. 26 Lehrpersonenvertretung
1 Lehrpersonenvertretungen geben an der Schulpflege-Sitzung

- ihre Wahrnehmung bezüglich Stimmung und Befindlichkeit im Team ab
- ihre Meinung zu Geschäften ab
- der Schulpflege nach Absprache im Team ein Feedback

Informationen aus Gremien weiter

2 Bei Personalbelangen treten Lehrpersonenvertretungen in den Ausstand. Bei einem Personalge-
schaft kann die betroffene Lehrperson eingeladen werden, um ihre Meinung bzw. den vorliegenden
Antrag zu vertreten und allfällige Fragen zu beantworten.

Art. 27 Beizug von Sachverständigen
Zur Behandlung besonderer Geschäfte können nach Absprache mit der Sitzungsleitung Sachverstän-
dige (Fachberatende), Mitglieder anderer Behörden oder Schul- resp. Gemeindeangestellte beigezo-
gen werden.

Art. 28 Geschäftsabwicklung und Informationspflicht
1 Die Mitglieder der Schulpflege informieren sich gegenseitig über laufende Geschäfte und Vorkomm-
nisse. Sie stellen eine zweckmässige Kontrolle über die eingehenden Geschäfte und deren Erledigung
sicher.

2 Ferienabwesenheiten sind frühzeitig anzuzeigen und die Stellvertretung zu informieren. Vorausseh-
bare Sitzungsabsenzen sind ebenfalls rechtzeitig bekannt zu geben.

Art. 29 Beschlussfassung
1 Die Schulpflege ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Jedes Mitglied ist
zur Stimmabgabe verpflichtet, das Schulpflegepräsidium stimmt mit. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme des Schulpflegepräsidiums den Ausschlag.

2 Über Ordnungsanträge wird zuerst abgestimmt. Stehen mehrere Sachanträge einander gegenüber,
so erläutert die Sitzungsleitung das Abstimmungsprozedere. Wird es beanstandet, so entscheidet die
Schulpflege.

3 Die Stimmabgabe auf dem Korrespondenzweg ist nur bei Zirkularbeschlüssen zugelassen. Dagegen
ist es auch einem abwesenden Behördenmitglied erlaubt, schriftliche Anträge über einen Beratungs-
gegenstand zu stellen.

Art. 30 Präsidialentscheide und Zirkularbeschlüsse
1 Gestützt auf § 41 Abs. 1 des Gemeindegesetzes des Kantons Zürich wird das Schulpflegepräsidium
ermächtigt, nicht nur dringliche, sondern auch Angelegenheiten von geringer Bedeutung - im Sinne
der bisherigen Praxis - selbst zu entscheiden. Präsidialentscheide sind zu protokollieren und das Pro-
tokotl der Behörde zur Kenntnis vorzulegen.

2 Gestützt auf § 39 Abs. 2 kann die Behörde in Ausnahmefällen auf dem Zirkularweg entscheiden. Zir-
kularbeschlüsse werden protokolliert.
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Art. 31 Kollegialitätsprinzip
1 Die Schulpflege fasst ihre Beschlüsse als Kollegialbehörde. Alle Mitglieder der Schulpflege sind an
den Mehrheitsbeschluss gebunden und vertreten gegenüber anderen Behörden und der Öffentlichkeit
die Meinung der Gesamtbehörde und nicht ihre persönliche Auffassung.

2 Stimmenverhältnisse bei Abstimmungen und Minderheitsanträge werden in der Regel nicht protokol-
liert. Die Protokollierung von Minderheitsanträgen und der Entscheid darüber kann jedoch aus Grün-
den der Verantwortlichkeit verlangt werden.

Art. 32 Amts- und Sitzungsgeheimnis
1 Die Sitzungen der Schulpflege sind nicht öffentlich. Behördeninterne Vorgänge, Meinungsäusserun-
gen, Differenzen, Minderheits- und Mehrheitsverhältnisse unterliegen dem Amtsgeheimnis.

2 Mitglieder der Behörde und Angestellte sind verpflichtet, in Amts- und Dienstsachen Verschwiegen-
heit zu bewahren, soweit an der Geheimhaltung ein überwiegendes öffentliches oder privates Inte-
resse gemäss § 23 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz besteht oder wenn eine
besondere Vorschrift dies vorsieht. Dritte, welche für die Schule Rafz öffentliche Aufgaben erfüllen,
unterliegen der gleichen Schweigepflicht.

3 Die Verletzung des Amts- und Sitzungsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des amtlichen oder
dienstlichen Verhältnisses strafbar.

Art. 33 Protokoll der Schulpflegesitzung
1 Über die Sitzungen der Schulpflege wird durch die Leitung Schulverwaltung oder deren Stellvertre-
tung ein Protokoll geführt, welches die traktandierten Geschäfte und die gefassten Beschlüsse enthält.
Informationen und Kenntnisnahmen werden in der Regel nicht protokolliert. Das Protokoll wird den Be-
hördenmitgliedern elektronisch zur Verfügung gestellt. Abwesende sind verpflichtet, sich anhand des
Protokolls zu informieren.

2 In der Aktenauflage vor jeder Sitzung wird das Protokoll der vorangegangenen Sitzung und der in der
Zwischenzeit getroffenen Präsidialentscheide und Zirkularbeschlüsse aufgelegt. Die Protokolle werden
nach Jahrgängen (Schuljahr) gebunden und mit einem Register versehen.

Art. 34 Rechtliches Gehör und Rechtsmittelbelehrung
1 Für die Gewährung des rechtlichen Gehörs ist den Mitarbeitenden der voraussichtliche Inhalt der
Verfügung bekannt zu geben, insbesondere was den Sachverhalt und die anwendbaren Rechtsnor-
men betrifft.

2 Vor Beschlüssen über Anträge Dritter ist ebenfalls das rechtliche Gehör zu gewähren. Dieses wird in
der Regel schriftlich eingeholt. Findet das rechtliche Gehör mündlich statt, ist von der geschäftsführen-
den Person ein von allen Parteien unterzeichnetes Gesprächsprotokoll einzureichen.

3 In den Beschlüssen und Verfügungen, welche die Rechte Dritter betreffen, ist auf die Möglichkeit ei-
ner Einsprache oder eines Rekurses, auf die Rechtsmittelfrist sowie auf die Notwendigkeit einer
schriftlichen Begründung hinzuweisen.

5 Ressorts, Ausschüsse, Kommissionen und Konferen-
zen

Art. 35 Ressortverantwortung
1 Die Schule Rafz organisiert sich in folgende Ressorts:
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Präsidiales und Finanzen
Schülerinnen und Schüler
Qualität und Schulentwicklung
Externe Mandate

Liegenschaften
Personelles
Informations- und Kommunikationstechnologie (IGT)
Kommunikation

2 Die Mitglieder der Schulpflege leiten die ihnen zugewiesenen Bereiche, Ausschüsse oder Kommissi-
onen. Sie sind dafür verantwortlich, dass die durch die Gesamtbehörde festgesetzten Ziele in ihrem
Verantwortungsbereich erreicht werden.

3 Die Ressortvorstehenden üben die politische Aufsicht über den Aufgaben- und Kompetenzbereich
ihrer Kommissionen und zugeordneten Bereiche aus. Sie sind gegenüber den Kommissionsmitglie-
dem sowie dem zuständigen Schulpersonal im Rahmen ihrer Kompetenzen weisungsberechtigt.

Art. 36 Kommissionen
1 Die Schulpflege kann Kommissionen benennen und ihnen Aufgaben und Kompetenzen erteilen. Die
Kommissionen konstituieren sich selbst. Sitzungen der Kommissionen, sofern die Teilnahme nicht im
Berufsauftrag enthalten ist, werden für Lehrpersonen grundsätzlich entschädigt.

2 Die Kommission der Erwachsenenbildung der Schulen Ratz und Unteres Rafaerfeld ist zuständig für
die Erwachsenenbildung, das Freizeitangebot für die Schülerinnen und Schüler und die Kurse des
Freiwilligen Schulsports. Für die Kommission gilt das Reglement Erwachsenenbildung.

Art. 37 Projekt- und Arbeitsgruppen
Schulpflege, Geschäftsleitung, Schulleitung und Schulkonferenz können Arbeitsgruppen benennen.
Zur Initiierung der Arbeitsgruppe ist ein Projektbeschrieb oder Projektauftrag erforderlich. Sitzungen
können nur entschädigt werden, wenn die Projekt- oder Arbeitsgruppen von der Schulpflege beauf-
tragt sind und dies mit dem Projektauftrag so genehmigt ist.

Art. 38 Schulkonferenz
1 Die Schulkonferenz umfasst die Schulleitungen, das Lehrerinnen- und Lehrerteam, Heilpädagogin-
nen und Therapeutinnen. Der Berufsauftrag regelt, wer an welchen Sitzungsgefässen und an wie vie-
len Sitzungen teilnehmen muss. Klassenassistenzen, Schulsozialarbeitenden und die Hauswartung
können je nach Thema mit beratender Stimme beigezogen werden.

2 Die Schulkonferenz erarbeitet das Schulprogramm und schlägt der Schulpflege Massnahmen zu
dessen Umsetzung vor. Die Mitglieder der Schulkonferenz sind wesentlich mitverantwortlich für die
Qualitätsentwicklung und -Sicherung der Schule Rafz. Sie diskutieren die wichtigen pädagogischen
und organisatorischen Fragen und setzen Qualitätsstandards sowohl für den Unterricht und die Be-
treuung als auch für die Organisation. Dabei wahren sie die kantonalen Vorgaben.

Art. 39 Protokolle von Ausschüssen, Kommissionen, Projekt- und Arbeitsgruppen
Über die Sitzungen der Ausschüsse, Kommissionen, Projekt- und Arbeitsgruppen wird ein Protokoll
geführt. Das Protokoll wird zentral abgelegt und allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Die Pro-
tokolle sind spätestens 7 Tage nach Sitzungsdatum dem beauftragenden Gremium zur Einsichtnahme
vorzulegen.
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6 Operative Organisationseinheiten

Art. 40 Geschäftsleitung
Die Schulleitungen und die Leitung Schulverwaltung bilden die Geschäftsleitung. Sie koordiniert die
operativen Aufgaben der Kindergarten-, Primär- und Sekundarstufe und bereitet Geschäfte zuhanden
der Schulpflege vor. Die Aufgaben und Kompetenzen der Geschäftsleitung sind im Funktionendia-
gramm festgehalten.

Art. 41 Schulleitung
Die Schulleitung ist für die administrative, personelle und finanzielle Führung und zusammen mit dem
Lehrerteam für die pädagogische Führung und Entwicklung der Schule Rafz verantwortlich. Die Schul-
leitung orientiert sich am Schulprogramm. Sie führt Besuche in den Klassen durch. Sie vertritt zusam-
men mit dem Schulpflegepräsidium die Schule Rafz nach aussen.

Die Schulleitung ist für die Einhaltung der Reglements, Richtlinien und Konzepte verantwortlich.
Im Zusammenhang mit der finanziellen Führung hat die Schulleitung im Rahmen des Budgets und der
bestehenden Reglemente Entscheidungskompetenz.

Die Schulleitung ist der Schulpflege unterstellt, die personelle Führung wird durch das Präsidium
wahrgenommen.

Art. 42 Schulverwaltung
1 Die Schulverwaltung ist die allgemeine Administrations- und Koordinationsstelle der Schulpflege und
der Schule Rafz und nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

Personaladministration
Schü lerad mi n istration
Terminkontrollstelle

Protokollführung und Archivierung
- Raumverwaltung
- Administration schulergänzenden Betreuung

2 Die Schulverwaltung ist dem Gemeindeschreiber unterstellt. Das Organisationsreglement der Politi-
sehen Gemeinde Rafz regelt die Rekrutierungs- und Anstellungskompetenzen.

Art. 43 Lehrperson
Der Begriff Lehrpersonen umfasst alle an der Schule Rafz pädagogisch tätigen Personen, unabhängig
des Pensums. Sie nehmen insbesondere folgende Aufgaben wahr:

Unterrichten, Klassenführung
Elternkontakt auf Klassenebene individuell pflegen
Mitarbeit in der Schulkonferenz

- Mitarbeit in Arbeitsgruppen (ev. auch Schulpflege-Gremien)

Art. 44 Hauswartung
Die Hauswartung und Reinigung der Schulanlagen und -räume werden durch die Abteilung Immobi-
lien gestellt. Schulleitungen und Lehrpersonen arbeiten in organisatorischen Belangen eng mit der Ab-
teilung Immobilien zusammen.
Das Organisations- und Verwaltungsreglement der Gemeinde Rafz regelt die Zuständigkeiten und
Kompetenzen.
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Art. 45 Elternforum
1 Das Elternforum bildet die institutionalisierte Form der Elternmitwirkung an der Schule Rafz. Durch
das Mitwirken der Eltern wird die gemeinsame Verantwortung für das Wohl des Kindes und das ge-
genseitige Verständnis zwischen Elternhaus und Schule Rafz gefestigt und gestärkt. Das Elternforum
arbeitet mit der Schulleitung und Lehrerschaft zusammen. Die Mitarbeit im Elternforum erfolgt ehren-
amtlich und ist politisch wie konfessionell neutral.

2 Alle Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schülern der Schule Rafa können am
Elternforum teilnehmen. Das Elternforum wird von einem Vorstand geführt. Die Schulpflege erlässt ein
Reglement, welches Zuständigkeiten und Abläufe des Elternforums festlegt.

Art. 46 Schülerpartizipation
1 Das Schülerparlament der Sekundärschule ist ein Mitwirkungsgremium der Schülerinnen und Schü-
ler der Schule Rafz. Es beruht auf dem Delegiertensystem und dient der Meinungsbildung und Be-
schlussfassung in Belangen, die die Interessen der vereinigten Schülerschaft betreffen.
Das Schülerparlament trägt zur Schule Rafz als Gemeinschaft bei und fördert die Identifikation der
Schülerinnen und Schüler mit ihrer Schule.

2 Das Ideenbüro der Primarschule beruht auf dem Konzept "Die Älteren helfen den Jüngeren". Die
Schülerinnen und Schüler suchen gemeinsam nach Möglichkeiten und Lösungen für ihre Anliegen.
Der gemeinsame Einsatz fördert den Zusammenhalt und das Verständnis untereinander.

7 Finanz- und Verfügungskompetenzen

Art. 47 Finanzkompetenzen der Schulpflege
1 Die Schulpflege ist zuständig für:

a) budgetierte gebundene Ausgaben über CHF 30'OOQ
b) nicht budgetierte gebundene Ausgaben über CHF S'OOO
c) einmalige budgetierte Ausgaben über CHF 30'OQO bis und mitCHF 150'OQO oder jährlich wie-

derkehrende budgetierte Ausgaben über CHF 5'000 bis CHF 40'000 für einen bestimmten
Zweck

d) einmalige, nicht budgetierte neue Ausgaben über CHF 5'000 bis CHF 150'OOQ (höchstens
CHF SOO'OOO pro Jahr unter Einrechnung der von den Ressortvorstehenden bewilligten nicht
budgetierten neuen Ausgaben)

e) nicht budgetiere, neue wiederkehrende Ausgaben über CHF 2'000 bis CHF 40'000 (höchstens
CHF 100'QOO pro Jahr unter Einrechnung der von den Ressortvorstehenden bewilligten nicht
budgetierten neuen wiederkehrenden Ausgaben)

2 Von der Schulpflege in eigener Kompetenz gefasste Kreditfreigaben von gebundenen Ausgaben
über CHF 150'OOQ sind im amtlichen Publikationsorgan mit Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen.

Art. 48 Finanzkompetenzen Ressortvorstehende
Die Ressortvorstehenden sind in ihrem Verwaltungsbereich zuständig für:

a) budgetierte gebundene Ausgaben bis CHF 30'OQO
b) nicht budgetierte gebundene Ausgaben bis CHF 10'000 (höchstens CHF 50'000 pro Jahr)
c) einmalige budgetierte Ausgaben bis CHF 30'000 oder jährlich wiederkehrende budgetierte

Ausgaben bis CHF 5'000 für einen bestimmten Zweck
d) einmalige, nicht budgetierte neue Ausgaben bis CHF 5'000 (höchstens CHF SO'OOO pro Jahr)
e) nicht budgetiere, neue wiederkehrende Ausgaben bis CHF 2'000 (höchstens CHF 4'000 pro

Jahr)
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Art. 49 Finanzkompetenzen Schulleitung und Leitung Schulverwaltung
Die Schulleitungen und die Leitung Schulverwaltung sind in ihrem Verwaltungsbereich zuständig für:

a) budgetierte gebundene Ausgaben bis CHF 10'000
b) nicht budgetierte gebundene Ausgaben bis ChlF 3'000
c) einmalige budgetierte Ausgaben bis ChlF 10'000 oder jährlich wiederkehrende budgetierte

Ausgaben bis CHF 2'000 für einen bestimmten Zweck
d) einmalige, nicht budgetierte neue Ausgaben bis CHF 3'000 (höchstens ChlF 10'000 pro Jahr)
e) nicht budgetiere, neue wiederkehrende Ausgaben bis CHF 1'000 (höchstens CHF 2'000 pro

Jahr)

Art. 50 Finanzkompetenzen der Ausschüsse, Kommissionen, Projekt- und Arbeits-
gruppen

Die Ausgaben für die Ausschüsse, Kommissionen und Arbeitsgruppen werden bei der Bildung dieser
Gefässe durch die Schulpflege resp. den Ressortverantwortlichen festgesetzt.

Art. 51 Visumsregelung
1 Voraussetzung für das Visieren von Ausgaben ist eine rechtsgültige Ausgabenbewilligung.

2 Kontrolle und Visum der Kreditorenrechnungen erfolgen grundsätzlich mit der Fachanwendung Aba-
cus-Visumsworkflow.

3 Personen, die nicht visumsberechtigt sind, bestätigen mit dem materiellen Visum die inhaltliche und
rechnerische Richtigkeit der Ausgaben und kontrollieren in der Regel den Beleg.

4 Die Visumskompetenzen für Ausgaben werden wie folgt zugeteilt
a) bis CHF 10'QOO Schulleitende und Leitung Schulverwaltung
b) bis CHF 3'OOQ Leitung schulergänzende Betreuung

5 Ausgaben über CHF 10'000 werden von der Ressortvorsteherin bzw. dem Ressortvorsteher Finan-
zen visiert.
6 Bei Abwesenheiten richten die Visumsverantwortlichen Stellvertretungen ein.

Art. 52 Anstellungs- und Entlassungskompetenzen
1 Für kantonale und kommunale Anstellungen von Schulleitenden, Lehrpersonen, schulischen Heilpä-
dagoginnen und Therapeutinnen und für deren Entlassungen gelten die Vorgaben der kantonalen
Volksschul- bzw. Lehrpersonalgesetzgebung.

2 Schulleitungen (kantonale Anstellungen)
Die Anstellungs- und Entlassungskompetenz der Schulleitenden liegen bei der Schulpflege.

3 Lehrpersonen, schulische Heilpädagoginnen (kantonale Anstellungen)
Die Kompetenz zur Anstellung von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen liegt bei den
Schulleitenden, die Kompetenz für deren Entlassung bei der Schulpflege.

4 Therapeutinnen und Lehrpersonen (kommunale Anstellungen)
Die Kompetenz zur Anstellung von Therapeutinnen und kommunalen Lehrpersonen liegt bei den
Schulleitenden, die Kompetenz für deren Entlassung bei der Schulpflege.

5 Zur Anstellung der Lehrpersonen und Therapeutinnen ist bei Vorstellungsgesprächen in der Regel
die Ressortleitung Personelles zusammen mit der Schulleitung anwesend. Die Schulleitung fällt den
Anstellungsentscheid. Die Schulpflege wird über die Anstellung informiert.

6 Für kommunale Anstellungen von Schulsozialarbeitenden, der Leitung und die Mitarbeitenden der
schulergänzenden Betreuung, Klassenassistenzen und Praktikantinnen und Praktikanten gelten die
kantonale Personalgesetzgebung und die kommunalen Reglemente.
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7Schulsozialarbeitende, Leitung schulergänzende Tagesstrukturen
Anstellung und Entlassung der Mitarbeitenden der Schulsozialarbeit und der Leitung der schulergän-
zenden Tagesstrukturen liegen in der Kompetenz der Schulpflege. Es gilt das Personalreglement der
Gemeinde Ratz bzw. die kantonale Personalgesetzgebung.

8 Klassenassistenzen, Mitarbeitende schulergänzende Tagesstrukturen, Zivildienstleitende, Praktikan-
tinnen und Praktikanten
Für die Anstellung von Klassenassistenzen, Mitarbeitenden der schulergänzenden Tagesstrukturen,
Zivildienstleistende und Praktikantinnen und Praktikanden ist die Schulleitung bzw. die Hortleitung, für
deren Entlassung die Schulpflege zuständig. Es gilt das Personalreglement der Gemeinde Ratz bzw.
die kantonale Personalgesetzgebung.

9 Die Anstellung und Entlassung der Leitung Schulverwaltung und der Mitarbeitenden der Schulverwal-
tung liegen in der Kompetenz der Politischen Gemeinde. Es gilt das Personalreglement der Gemeinde
Rafz.

Art. 53 Unterschriftenregelung
1 Die Schulpflege legt die Unterschriftenregelung wie folgt fest:

- Das Schulpflegepräsidium und die Leitung Schulverwaltung bzw. deren Stellvertretungen führen
zu zweit die rechtsverbindliche Unterschrift der Schule Rafz.

- Für Kommissionen wird die Unterschriftenregelung im Auftrag festgehalten.
- Die Mitglieder der Schulpflege und die Leitung Schulverwaltung unterzeichnen dort, wo ihnen

dieses Organisationsstatut ein Aufgabengebiet zur selbständigen Erledigung überträgt, mit Ein-
zelunterschrift.

- Die Schulleitung unterzeichnet zusammen oder mit Einzelunterschrift die Korrespondenz, wel-
ehe die Alltagsgeschäfte der Schule Rafz betrifft.

- Die Unterschrift für die Verwaltungskorrespondenz führen die ausführenden Mitarbeitenden der
Schulverwaltung einzeln.

2 Die Beschlüsse der Gremien werden den Empfängerinnen und Empfängern in Form von Protokol-
lauszügen oder Verfügungen mitgeteilt. Diese werden von der Leitung Schulverwaltung unterzeichnet.
Das Ausfertigen mit elektronischen Unterschriften ist gestattet.

8 Schlussbestimmung

Dieses Organisationsstatut ersetzt die Version vom 1. August 2022. Es wurde von der Schulpflege am
16. Februar 2026 mit Beschluss 25/26 - 54 genehmigt und tritt per 1. März 2026 in Kraft.

Schulpflege Rafz, 16. Februar 2026

^^A<<- -2)^=^
Ursula Leutwiler
Schulpflegepräsidentin

Barbara Bauert
Leiterin Schulverwaltung
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Anhang
Leitbild der Schule

j i Ischulerafz

lernen - lachen - leben
«

Wir sind eine lebendige Schule
Wir hinterfragen Bestehendes, sind offen für
Innovationen und bauen auf Bewahrtem auf.

Wir bilden uns laufend weiter.

Das Schulleben wird sichtbar gemacht
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Wir fördern und fordern

Guter Unterricht ist die zentrale Aufgabe unserer
Schule.

Wir verfangen Leistung und aktive Mitarbeit von allen
Beteiligten.
Wir fördern das individuelle Lernen. Unser Ziel ist es,
allen Lemtypen gerecht zu werden.
Für Kinder und Jugendliche mit besonderen
Bedürfnissen gibt es ein klares Konzept.
Entwicklungsschwerpunkte helfen, die Qualität
unserer Schule zu sichern.

Wir tragen Verantwortung
Lehrpersonen und Eltern begleiten das
Kind gemeinsam durch die Schulzeit.
Alle tragen durch ihr Tun und Handeln zu
einem positiven Klima bei.
Wir bieten den Schülerinnen und Schülern
Raum für aktive Mitspräche und Mitarbeit.
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Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen
Der Diatog zwischen den Ettem und den an der
Schule Beteiligten ist uns wichtig.
Durch eine offene Information und gegenseitige
Wertschätzung schaffen wir Vertrauen.
Wir nehmen unsere Bedürfnisse und die das
Anderen ernst.

Wir pflegen eine aufbauende Feedbackkultur.

Leitbild der Schute Rafz
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Anhang
Leitbild der Schule
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schulerafz

Wir gestalten
Wir gestalten und pflegen ein Umfeld, welches das
Lernen und die Entwicklung aller Beteiligten
unteretutd:.

Unsere Schule bietet vielfältige Lemangebote.
Die Lehrpersonen gestalten mit den Kindern und
Jugendlichen das Schul- und Lemumfeld
gemeinsam.
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Wir fühlen uns wohl

Alle kommen gerne und motiviert in die
Schule.

Wir begegnen einander mit Respekt
und Rücksicht und setzen uns für eine
gewattfreie Schule ein.
Die Schulanlagen sind bedarfsgerecht
eingerichtet sowie freundlich und
einladend gestaltet. Sie bieten
Möglichkeit für Lernen, Begegnung,
Rückzug und Bewegung.

Wir schaffen Struktur

Unsere Aufgaben, Pflichten und
Kompetenzen sind geregelt und
definiert.

An Entscheidungsprozessen beteiligen
sich alle. Die Entscheide selbst werden

von jenen getroffen, die dafür zuständig
sind.
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lernen

lachen
leben

Leitbild der Schule Rafc
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